
II- A92.Z der Beilagen zu den stenographischl'n ProtokoUen des Nationalrates 

REPUBLIK ÖSTERREICH 

DER BUNDESMINISTER FOR INNERES 

Zl. 13801/17-15/72 

XIII. Gesetzgebungsperiode 

d's.z / A.ß. 
zu ~Tlf /J. Wien. 13. 12. 1972 

Präs. am _ • .J __ ~~_P.~~:...1972 

A n fra g e b e a n t w 0 r tun g, 

Die Anfrage des Herrn Abgeordneten Regensburger und Genossen vom 

25.10.1972. Nr. 874/,J. betreffend eine Meldung der Austria Presse­

agentur vom 19.9.1972 mit dem Titel "Ist die Preisüberwachung ein 

Politikum? ", beantworte ich wie folgt: 

Frage 1: "Ist der dargestellte Sachverhalt richtig? !I 

Antwort: Im Zusalnmenhang mit der Einführung der Mehrwertsteuer 

wurden die Landesgendarmeriekommanden mit Erlaß vom 21. 6.1972, 

Zl. 5438/8-15/72, angewiesen, für jeden Verwaltungsbezirk zwei ge­

eignete Beamten für die ve-rstärkte Preisüberwachung namhaft zu 

machen. 
, . 

Das Landesgendarmeriekommando für Tirol meldete am 3.7.1972 mit 

F. S. Nr. 22407 (zu E. Nr. 1409/72) für·den Bezirk Innsbruck I einen 

Beamten des Gendarmeriepostens Kematen und einen Bealnten des Gen­

darmeriepostens Gries im Sellrain. Mit F.S. Nr. 31047 (zu E. Nr. 

1409/72) vom 8.9. 1972 meldete dasLGK f. Tirol im Nachhang zur Mel­

dung vom 3.7.1972. daß im Bezirk Innsbruck I an Stelle des: Beamten 

des Gendarmeriepostens Griesim Sellrain ein Beamter des Gendarme­

riepostens Gries am Brenner für die Preisüberwachung vorgesehen' 

ist. Eine Begründung Wurde nicht angeführt . 

. / . 
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Ich 'wurde auf diese Änderung von verschiedenen Seiten aufmerksam 

gemacht. Mein Sekretariat nahm am 18.9.1972 Verbindung mit dem 

Gendarmeriezentralkornmando auf, welches seinerseits das Landes­

gendarmeriekommando für Tirol anwies, die ursprüngliche Einteilung 

wieder herzustellen. Das Landesgendarmeriekommando für Tirol 

meldete noch am gleichen Tag mit F. S. Nr. 32000 (zu E. NI'. 1409/72). 

daß die Namhaftmachung des Beamten des Gendarmeriepostens Gries 

am Brenner wieder rückgängig gemacht und der ursprüngliche nomi­

nierte Beamte des Gendarmeriepostens Gries im Sellrain endgültig 

eingeteilt vrurde. 

Frage 2: "Wenn ja, sehen Sie die Preisüberwachung nur in Händen 

sozialistischer Beafnter gewährleistet? 11 

Antwort: Für die Preisüberwachung ist einzig und allein die :Einsatz­

bereitschaft entscheidend. 

t Frage 3 a): "WievieleWeisungen bzw. Erlässe ließen Sie im Zusam­

menhang mit dem Gendarme riebeamten~ der vom G~n­

darmerieposten Schönberg 1.. St. nach Gries im Sellrain 

versetzt wurde, an das Landesgendarmerieko~mando 

·für Tirol ergehen?" 

. 0.) "Wie lauten die telefonischen und schriftlichen Weisungen 

bzw. Erlässe und welche Stellungnahme hat das Lap~es­

gendarmeriekommando Tirol hiezu vorher,.oder nachher 

abgegeben? 1,1 

Antwort: Der Beamte legte am 26.1.1971 eine Bitte urp. yersetzung zur 

Bundespolizeidirektion Innsbruck, SicherheitswacheJ vor. Als BegrüIl­

dung wurde angeführt, daß er auf dem Posten Gries 1.. S. keine Mög­

lichkeit habeJ sich fortzubilden und eine Einteilung auf einem Po~ten 
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im Wipptal oder auf dem Posten Schönberg nicht möglich sei.· Das Lan­

desgendarmeriekommando für Tirol befürwortete die Bitte wegen der 

angespannten Personalsituation nicht und meldete, daß die Einteilung 

in Schönberg gegenwärtig nicht durchführbar sei, es werde aber be­

strebt sein, den Beamten im Oktober 1971 auf einen anderen Posten 

zu versetzen . 

. Mit Erlaß vom 8.6.1971, Zl. 128.877-14/71, wurde das Landesgen­

darmeriekommando für Tirol durch das Gendarmeriezentralkommando 

angewiesen, dem Ersuchen des Beamten auf Versetzung auf einen Posten 

im Wipptal nach Möglichkeit stattzugeben bzw. die entgegenstehenden 

Gründe zu melden. Das Landesgendarmeriekommando meldete am 

16.6.1971, daß die Versetzung des Beamten mit Rücksicht auf die Per­

sonalsituation zu diesem Zeitpunkte nicht möglich sei, ünd daß diese 

Personalmaßnahme auch insoferne auf Schwierigkeiten stoße, als ein 

anderer Beamter des Gendarmeriepostens Gries im Sellrain sich seit 

Jahren um eine Versetzung zu einer anderen Dienststelle bemühe. Falls 

die sozialen Verhältnisse der beiden Beamten sich nicht ändern sollten, 

hätte der 2. Beamte eher Anspruch auf Versetzung. Daraufhin \vurde 

das Landesgendarmeriekommando für Tirol angewiesen, der Versetzungs­

bitte des 1. Beamten baldmöglichst Folge zu geben, allenfalls könnte 

nach der nächsten Ausmusterung ein provo Gendarm beim Gendarmerie~ 

posten Gries im Sellrain eingeteilt werden. Das Landesgendarmeriekom­

mando für Tirol meldete am 18.8.1971, daß über das Versetzungsan­

suchen des 1. Beamten bei der Personalkonferenz am 2.9.1971 ent­

schieden werde und falls die Personalvertretung zustimme, beabsichtigt 

sei., diesen Beamten am 15.9.1971 dem Gendarmerieposten Schönberg 

zuzuteilen und nach der Ausmusterung des Grundausbildungskurses mit 

4.10. 1971 dorthin zu versetzen. Am 3.9. 1971 meldete das Landesgen­

darmeriekommando für Tirol, daß bei der Personalkonferenz am 

. / . 
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2.9.1971 festgelegt wurde, daß der Versetzung des 1. Beamten zum 

Gendarmerieposten Schönberg nicht entsprochen werden kann, weil 

der 2 •. Beamte schon seit 3 Jahren seine Versetzung anstrebt. Das 

Landesgendarmeriekommando beabsichtige jedoch einvernehmlich 

mit dem Fachausschuß den 1. Beamten im Frühjahr 1972 einem ande­

ren Posten zuzuteilen. Am 20.9.1971 wurde das Gendarmeriezentral­

kommando von mir angewiesen, Sorge zu tragen, daß das Landesgen­

darmeriekommando für Tirol dem Versetzungsansuch~n des 1. Beamten 

stattgibt, welchem Auftrag das Gendarmeriezentralkommando entspro­

chen hat. Das Lande~gendarmeriekommando meld~te, daß dieser Be-
. . 

amte mit Wirkung vom 27.9.1971 dem Posten Schönberg zugeteilt wurde. 

Der Fachausschuß hat sowohl gegen die Zuteilung als auch gegen die Ver­

setzung schriftlich Einwendungen erhoben. Laut Meldung des Landes­

gendarmeriekommandos hat jedoch der Herr Lan9-eshauptmann von 

Tirol mit Schreiben vom 19.4.1971 der Überstellung des BeaIl?-t~n in 

den Sicherheitswachdienst der Poli~eidirektion Innsbruck nicht zuge­

stimmt, aber ersucht, für diesen Beamten in absehbarer Zeit eine 

. passende Einteilungsänderung durchzuführen. Diese Äußerung des Herrn 

L;:mde~hauptmannes kam de facto einer Zustimmung der Versetzung 

gleich. Der Zentralausschuß für die Bediensteten des Gendarmerie­

dienstes schloß .sich am 20.12.1971 der ablehnenden Ha~tung des Fach­

ausschusses nicht an . 

. Das Landesgendarmeriekpmmando für Tirolwurdedaher am 27.4.1972 

angewiesen, den Beamtep auf den Gendarmerieposten Schönberg zu 

versetzen und den V~:Jllzug 'zu mel.dep.. 

Am 20.6.1972 legte das Landesgendarmeriekommando für Tiroleine 

Berufung des Beamten vom 17. 5. 197~ gegen den Bescheid des ~andes­

gendarmeriekommandos vom 5.5.1972., mit dem seine Versetzung 

. zum Posten Schönberg verfügt word.en war, vor. Da der Beam~e i!1 der 

Begründung der Berufung anführte, daß er seine Versetzungsbitte 

" 
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vom 21. 5.1970 nicht mehr aufrecht erhalte und diese vor Ausfertigung 

des Bescheides am 28.4.1972 mündlich und schriftlich beim Landes­

gendarmeriekommando für Tirol widerrufen habe, wurde der Berufung 

unter Zahl 54.117/1-14/72 vom 5.7.1972 Folge gegeben und der ange­

fochtene Bescheid des Landesgendarmeriekommandos für Tirol aufge­

hoben. Gleichzeitig wurde dem Landesgendarr.üeriekommando für Tirol 

mitgeteilt, daß die mit Erlaß Zl. 135.405-14/71 vom 23.9.1971 getrof­

fene Anordnung bezüglich Diensizuteilung und Versetzung des Beamten 

widerrufen werde. 

Abschließend möchte ich noch darauf hinweisen, daß die Meldung an 

die APA, auf die sich die Anfrage bezieht, von der APA nicht ausge­

sandt wurde. 
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